
➜ Zweck:

● 	Legitimation gegenüber den Erziehungsberechtigten

von minderjährigen Teilnehmern

● 	Legitimation gegenüber staatlichen Stellen

● 	Nachweis zur Berechtigung für die Inanspruchnahme

der vorgesehenen Rechte und Vergünstigungen

z.B. Fahrpreisermäßigungen, Besuche von Freizeit-

          einrichtungen und Kulturveranstaltungen, usw. 

➜ Voraussetzungen:

●  vorwiegend ehrenamtliche Mitarbeiter

●  Träger der freien oder öffentlichen Jugendhilfe

● Praktische Erfahrungen in Jugendarbeit

● Vollendung des 16. Lebensjahres

(in Ausnahmefällen des 15. Lebensjahres)

● Nachweis über einen Erste-Hilfe-Kurs

(nicht älter als 2 Jahre)

➜ Gültigkeit der Juleica:

Sie ist 3 Jahre gültig. Zur Verlängerung müssen 3 

Schulungstage nachgewiesen werden.

➜ Veranstalter: Landesjugendwerk BW des BFP 
Träger der freien Jugendhilfe, Winkelriedstraße 5a, 
76185 Karlsruhe, Info: Simone Wagner,

Fon: 07 21/5 31 08 76, E-Mail: info@ljw-bw.de

J U G E N D L E I T E R C A R D

Wir bieten die Schulungsinhalte als 

Modulsystem an 3 Samstagen im Jahr 

an unterschiedlichen Orten an:

➜ Modul 1: Alles rund um Gruppen

● Christliche Kinder- und Jugendarbeit

● Gruppenpädagogik

● Strukturen von BFP und VM

➜ Modul 2: Seelsorge und Rechtliches

● Seelsorge und Beratung

● Rechtskunde

➜ Modul 3: Leiterschaft

● Leiter- und Mitarbeiterschaft

● Teamarbeit

	www.ljw-bw.de

I N F O R M AT I O N D I E  T H E M E N



S C H U L U N G E N  Z U M  E R W E R B  D E R  J U L E I C A

Das Kindes- und Jugendalter ist einer der aufregendsten 

Lebensabschnitte. Mit Sicherheit ist es ein sehr 

wichtiger. Darauf haben wir uns eingestellt, und fast jede 

Gemeinde hat Kinder- und Jugendarbeit in irgendeiner 

Form auf dem Programm stehen.  

Die Generation von morgen für Jesus zu erreichen 

ist heute unsere Aufgabe. Gleichzeitig ist es eine 

große Herausforderung. Sie fordert unser ganzes 

Können und Fingerspitzengefühl. Ohne ein solides 

Fundament ist Jugendarbeit nicht zu bewältigen. 

Seit Jahren schulen wir als Landesjugendwerk 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Kinder-  

und Jugendbereich (von 0 bis 27 Jahre) tätig sind,  

in den bekannten Jugendleiterlehrgängen. 

Die Lehrgangsstruktur sieht vor, dass ein Teil der  

Schulung in den Kinder-, Jugend- und Royal- 

Rangers-Bereichen, der andere Teil in den 3 Modulen 

des gemeinsamen Juleica-Basiskurs durchgeführt wird.

➜  Für alle Mitarbeiter, egal aus welchem Bereich  

wird der Juleica-Basiskurs des Landesjugendwerkes  

in 3 Teilen (Modulsystem) angeboten.

➜  	Für Mitarbeiter im Kinderdienst gibt es  

verschiedene Kursangebote ebenfalls in mehreren Teilen

➜  Jugendleiter und -mitarbeiter können den Youth 

Alive Mitarbeiterkurs von Youth Alive BW absolvieren

➜  Mitarbeiter der Royal Ranger brauchen zur  

bereichsinternen Qualifikation das NTC (ab 2004) inkl. 

NTS (ab 2007) oder die Qualifikation als Ausbilder

Mit dem Nachweis der Teilnahme dieser Kurse:

● drei Module des Juleica-Basiskurses,

● jeweilige bereichsinterne Schulungen,

● sowie eines Erste Hilfe Kurses, 

    kann die Jugendleitercard (Juleica) beim 

    Landesjugendwerk beantragt werden.

Die Jugendleitercard (Juleica) 

ist ein bundeseinheitlicher Ausweis 

für JugendleiterInnen und 

JugendmitarbeiterInnen.

Info: www.juleica.de
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